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Beitrittserklärung



Bitte senden Sie diese Erklärung vollständig ausgefüllt und 
unterzeichnet per Post oder Fax (+49 (06021) 21324) zurück.
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Rechtsanwiéalte





Dr. Hufnagel Rechtsanwälte 

- „Betrugsabwehr-Netzwerk“ - 
Frohsinnstraße 26
D-63739 Aschaffenburg

Fax: (+49) 06021 / 21324


§ 1 Beitrittserklärung

Hiermit beantrage ich, 


( Herr

( Frau 




Titel


Vorname





Name

für den Seminaranbieter


Firmenname

Straße 






Nr.


Postleitzahl





Ort

Telefon






Fax

e-mail






website
die Mitgliedschaft in der von der Kanzlei Dr. Hufnagel Rechtsanwälte erstellten Initiative www.betrugsabwehr-netzwerk.com.

§ 2 Beitrittsbedingungen
Der Seminaranbieter wird von der Entrichtung des ansonsten üblichen Mitgliedschaftsbeitrages und der einmaligen Bearbeitungsgebühr für die Dateneingabe befreit. 

Im Gegenzug ermöglicht der Seminaranbieter Herrn Dr. Sven Hufnagel von der Kanzlei Dr. Hufnagel Rechtsanwälte (Frohsinnstraße 26, 63739 Aschaffenburg) oder einem anderen Rechtsanwalt aus dieser Kanzlei unter Wegfall der Seminargebühr an der oder den Fortbildungsveranstaltung(en) teilzunehmen, die auf der website der Initiative www.betrugsabwehr-netzwerk.com auf Wunsch des Seminaranbieters eingetragen wird/werden. Über die Seminargebühr hinaus gehende Spesenauslagen (insbesondere Fahrtkosten, Übernachtungskosten etc.) trägt Herr Dr. Sven Hufnagel oder der von ihm gesandte anwaltliche Vertreter vollständig selbst. 

Der Seminaranbieter wird somit ohne Entrichtung eigener Kosten Mitglied der Initiative www.betrugsabwehr-netzwerk.com und hat gleichwohl vollständigen Anspruch auf die unter § 3 aufgeführten Leistungen. 

§ 3 Leistungen
Bei Erfüllung der in § 2 beschriebenen Abrede hat der Seminaranbieter Anspruch auf folgende Leistungen: 

(1) Der Seminaranbieter übermittelt der Kanzlei Dr. Hufnagel Rechtsanwälte als Initiatorin des Projekts www.betrugsabwehr-netzwerk.com im Folgenden die maßgeblichen Daten der Fortbildungsveranstaltung, die auf der angegebenen website aufgeführt werden soll(en):


1. Seminar: 
Termin:




Veranstaltungsort: 




Name der Veranstaltung:




Themenschwerpunkt: 


2. Seminar: 
Termin:




Veranstaltungsort: 




Name der Veranstaltung:




Themenschwerpunkt: 

Die angegebenen Seminardaten werden zusammen mit dem Firmennamen des Veranstalters und verlinkter Angabe seiner website unter der Rubrik „Fortbildung“ aufgeführt. In der Regel erfolgt die Datenaufnahme innerhalb einer Bearbeitungsfrist von maximal zwei Wochen ab Eingang der vorliegenden, vollständig ausgefüllten und unterzeichneten Beitrittserklärung bei den Initiatoren des Projekts www.betrugsabwehr-netzwerk.com . Der Seminaranbieter wird über die Umsetzung der Datenaufnahme informiert.

Die Sortierung der an der angegebenen Stelle aufgeführten Seminarveranstaltungen erfolgt ausschließlich in chronologischer Reihenfolge. 

(2) Der Seminaranbieter bezieht kostenlos per e-mail den Info-Brief „Autobumser & Co.“ mit interessanten Informationen über Neuigkeiten auf der website der Initiative www.betrugsabwehr-netzwerk.com, sowie interessanten allgemeinen und rechtlichen Informationen aus dem Bereich der Betrugsbekämpfung. 

Dieser Info-Brief soll in regelmäßigen Abständen (etwa zwei- bis dreimal jährlich) erscheinen. Der Umfang variiert in Abhängigkeit von der Vielfalt der jeweils zur Verfügung stehenden Informationen.

(3) In dem vorstehend beschriebenen Info-Brief werden die von dem Seminaranbieter oben angegebenen Daten zu seinen Seminarveranstaltungen so lange aufgeführt, bis der Termin für die Veranstaltung verstrichen ist. Ergänzend wird die Möglichkeit eingeräumt, in wenigen Worten und ausformulierten Sätzen den Inhalt des/der Veranstaltungen wie folgt darzustellen: 

1. Seminar:


2. Seminar:

Es bleibt vorbehalten, die hier gemachten Angaben sinngemäß und in verkürzter Fassung für die Vorstellung in dem Info-Brief zu verwenden. 

(4) Der Seminaranbieter wird ermächtigt, das nachfolgend aufgeführte Mitgliedschafts-Logo der Initiative www.betrugsabwehr-netzwerk.com zu eigenen Werbezwecken (z.B. auf dem Firmenbriefkopf, dem Büroschild oder website) zu verwenden. 

[image: image1.png]Wir sind Mitglied bei

betrugsabwehr-netzwerk.com

Eine Initiative im Kampf gegen Versicherungsbetrug.





Die Verwendung darf nur in unveränderter Form erfolgen. Die Rechte an dem Logo obliegen im übrigen allein der Kanzlei Dr. Hufnagel Rechtsanwälte (Frohsinnstraße 26, D-63739 Aschaffenburg) als Initiatorin des Projekts www.betrugsabwehr-netzwerk.com .

§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft 

Die Mitgliedschaft bei der Initiative www.betrugsabwehr-netzwerk.com kann jederzeit durch ordentliche Kündigung mit einer Frist von drei Monaten zum Ende des Beitragsjahres (siehe § 2 (1)) beendet werden. Das Recht zur ordentlichen Kündigung steht sowohl dem Seminaranbieter als auch der Kanzlei Dr. Hufnagel Rechtsanwälte (Frohsinnstraße 26, D-63739 Aschaffenburg) ohne Angabe von Gründen zu. 

Beim Vorliegen besonders schwer wiegender Gründe bleibt beiden Seiten eine fristlose, außerordentliche Kündigung vorbehalten. 

Mit Beendigung der Mitgliedschaft erlöschen auch die unter § 3 beschriebenen Leistungen. Insbesondere ist der Seminaranbieter dann nicht mehr befugt, gemäß § 3 (4) das Mitgliedschafts-Logo der Initiative zu eigenen Werbezwecken zu verwenden.

Da der Seminaranbieter für die Mitgliedschaft in der Initiative www.betrugsabwehr-netzwerk.com keine eigenen Kosten zu entrichten hat (vgl. § 2), gilt für die im Gegenzug zu gewährende Teilnahme an den hier eingetragenen Fortbildungsveranstaltern des Seminaranbieters im Falle der Kündigung der Mitgliedschaft folgende Besonderheit:

Wenn die Mitgliedschaft durch Kündigung des Seminaranbieters zu einem Zeitpunkt beendet wird, zu dem die auf der website www.betrugsabwehr-netzwerk.com beworbene(n) Seminarveranstaltung(en) des Seminaranbieters noch nicht stattgefunden hat/haben, bleibt das Recht von Herrn Dr. Sven Hufnagel oder einem anderen Rechtsanwalt der Kanzlei Dr. Hufnagel Rechtsanwälte zur Teilnahme an dieser/diesen Seminarveranstaltung(en) unberührt. 

Diese Regelung soll mit nachfolgendem Beispiel verdeutlicht werden: Ein Seminaranbieter beginnt seine Mitgliedschaft zum 01.06.2008 und kündigt diese zum 31.05.2009. Das von ihm angebotene Seminar findet erst am 15.07.2009 statt, also nach der Beendigung seiner Mitgliedschaft in der Initiative www.betrugsabwehr-netzwerk.com . Da er für seine in diesem Fall einjährige Mitgliedschaft keine eigenen kosten zu entrichten hatte, ist Herr Dr. Sven Hufnagel oder ein Vertreter gleichwohl befugt, ohne Entrichtung der Seminargebühren an dem Seminar vom 15.07.2009 teilzunehmen, auch wenn zu diesem Zeitpunkt die Mitgliedschaft bereits beendet ist. 

( 
Ich sichere hiermit zu, dass ich befugt bin, für den vorstehend bezeichneten 

Seminaranbieter die Mitgliedschaft mit dieser Beitrittserklärung zu beantragen 

(bitte ankreuzen).

________________________         _____________                                   _______________________________ Ort                                               Datum                                             Unterschrift
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